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Wohnbauförderung Oberösterreich  
 

 
Hausstandsgründung 

 
 

Was wird gefördert?  Anschaffung von notwendigen Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen 
 

Wer wird gefördert?  Jungfamilien (verheiratet)  
 
alleinstehende Elternteile (ledig, geschieden, verwitwet) 

  
  
Was ist zu beachten? Jungfamilien (Eheschließung liegt nicht länger als 5 Jahre zurück) bzw.  

    alleinstehende Elternteile (letztes Kind nicht älter als 5 Jahre)  
 

 sämtliche Familienmitglieder dürfen das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet  
   haben  
 

 Hauptwohnsitz in Oberösterreich  
 

 mindestens ein Förderungswerber muss die österreichische Staatsbürgerschaft  
    besitzen  
 

 die Jahresbruttoeinkommensgrenze von EUR 29.070,- darf nicht überschritten  
    werden (Erhöhung um 5.088 Euro für jedes Kind, für das Familienbeihilfe  
    bezogen wird)  
 

 Förderungswerber darf noch keine derartige Förderung erhalten haben.  
 

 Das Ansuchen muss innerhalb von 6 Monaten nach Bezahlung des  
    Kaufpreises erfolgen. 
 
 
 
 

Wie wird gefördert? Darlehensgeber: Oberbank 
 
Zinsenzuschuss von 4% pro Jahr für ein Darlehen in der Höhe von  
mind. EUR 727,- bis max. EUR 4.361,-  
 
Laufzeit: von 3 bis 5 Jahre 

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem WohnBau-Berater in Ihrer Oberbank:
          
   


